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Streit um das Kopftuch 

Kein Frieden mit dem Tuch
Von Ralf Fischer

Die Grünen wollen Lehrerinnen an Berliner Schulen das Tragen des Kopftuchs
erlauben.

Für Sandra Scheeres war es eine erfreuliche Nachricht: Das Berliner Neutralitätsgesetz verstößt
einem von der sozialdemokratischen Bildungssenatorin in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten
zufolge weder gegen das Grundgesetz noch gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
oder das EU-Recht. In dem Gutachten kommt der Rechtswissenschaftler Wolfgang Bock zu dem
Schluss, dass sichtbar getragene religiöse Kleidung im Öffentlichen Dienst unter Umständen die
Selbstbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern einschränken könne und deshalb untersagt
bleiben soll. »Das Gutachten bestätigt unsere Rechtsauffassung«, sagte Scheeres. Das
Neutralitätsgesetz schütze Schülerinnen und Schüler vor Diskriminierung. 

Im November 2018 hatte das Berliner Landesarbeitsgericht einer muslimischen Frau rund 5
100 Euro Entschädigung zugesprochen. Die Informatikerin hatte sich als Quereinsteigerin an
verschiedenen Schulen beworben. Diese lehnten die Bewerberin ab, unter anderem weil sie
nicht bereit war, ihr Kopftuch während des Unterrichts abzulegen. Das Urteil des
Landesarbeitsgerichts und weitere Urteile hatten Zweifel am Neutralitätsgesetz aufkommen
lassen.

Über dieses gibt es in der rot-rot-grünen Koalition gibt es seit einiger Zeit Streit. Die
Bildungssenatorin will an dem 2005 von der damaligen rot-roten Koalition beschlossenen Gesetz
festhalten, einige Funktionäre der Linkspartei bezweifeln mittlerweile dessen
Verfassungsmäßigkeit. So sprach sich etwa Klaus Lederer, der bei der Verabschiedung des
Gesetzes rechtspolitischer Sprecher der Berliner Linkspartei war, 2016 nach seiner Ernennung
zum Kultursenator umgehend gegen ein umfassendes Verbot religiöser Symbole im Öffentlichen
Dienst aus. Religiöse Bekundungen von Lehrkräften müsse eine offene Gesellschaft aushalten,
sagte der Jurist dem Evangelischen Pressedienst damals. Dies gelte auch für das Kopftuch. 

Bock schreibt in seinem Gutachten, viele muslimische Familien seien hierzulande von »einer
islamischen Religionskultur geprägt, die eine dem Mann in vieler Hinsicht untergeordnete
Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft propagiert und verwirklicht«. Dies schränke die
Selbstbestimmung von Frauen erheblich ein. Zudem würden heranwachsende Männer dazu
erzogen, »dem Grundgesetz widersprechende Gebote und Forderungen zu erheben und
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durchzusetzen«. Angesichts der an Berliner Schulen weitverbreiteten islamischen
Religionskultur gäben nicht zuletzt Kleidungsgebote Anlass zu Auseinandersetzungen, die dazu
führten, »dass ungehindertes Lernen in der Schule bedroht oder eingeschränkt wird«.
Angesichts dessen sei das Verbot »religiös ausdrucksstarker Kleidung« recht- und
verhältnismäßig. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 die Entscheidung einer Klage
zugunsten zweier muslimischer Lehrerinnen gegen das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen
damit begründet, dass ein generelles Verbot religiös konnotierter Bekleidung und
Symbole sich diskriminierend auswirken könne und nur im konkreten Fall der
Gefährdung des Schulfriedens zulässig sei. 

 
Der Berliner Landesgesetzgeber habe »weltanschauliche Neutralität mit dem Verbannen der
Religion aus dem öffentlichen Raum auf Kosten der Religionsfreiheit verwechselt«, schreibt
dagegen der ehemalige religionspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Volker Beck, in
einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Ihm zufolge zielt das Neutralitätsgesetz unverkennbar
darauf, das Tragen des muslimischen Kopftuchs an öffentlichen Schulen zu verbieten und
untersagt nur wegen des Gleichheitsgebots auch das Zeigen nichtmuslimischer religiöser
Symbole wie Kreuz oder Davidstern und jegliche religiöse Bekleidung, also etwa auch das
Tragen einer Ordenstracht oder einer Kippa. In dem Gastbeitrag schreibt Beck über das
Neutalitätsgesetz: »Gesetzgeberisches Motiv war unverkennbar das Kopftuchverbot, der Rest
sind Kollateralschäden des Gleichheitsgebots.« 

Das von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes geforderte Kopftuchverbot für
Mädchen sieht Beck ebenfalls kritisch. Bevor auch hier die »Gesetzgebungsmaschine« in Gang
gesetzt werde, sollten die hiesigen Vertreter des Islam beim Wort genommen werden. Bislang
erzählten diese einem, es sei im Islam nicht vorgesehen, dass Mädchen ein Kopftuch tragen, so
Beck im Gespräch mit der Jungle World. Er fragt: »Wo sind die Papiere der Diyanet, des
Gelehrtenrates von Aiman Mazyeks Zentralrat der Muslime, des Sheikh ul-Islam des Islamrates,
die die Lehre der Verbände zu dieser zentralen Frage erläutern?« Mit einer strengen
Gesetzgebung sei nur den muslimischen Identitären geholfen. Islamisten machen erfolgreich
Kampagnen gegen mögliche Kopftuchverbote. 

Bettina Jarasch, die religionspolitische Sprecherin der Berliner Grünen, setzt sich seit Jahren für
die Abschaffung des Neutralitätsgesetzes ein. Im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses
kritisierte Jarasch, die auch Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der katholischen
Kirchengemeinde St. Marien Liebfrauen im Berliner Ortsteil Kreuzberg ist, Bocks Gutachten
scharf. Sie fragte, ob man einer muslimischen Akademikerin, die das Kopftuch trägt, nicht
zutrauen könne, die Werte des Grundgesetzes zu vertreten und gegebenenfalls sogar integrativ
zu wirken. Der ebenfalls anwesende Bock hielt dies für ausgeschlossen.
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